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Beiblatt zur Vorlage 
 
 
 

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin 

Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Wirtschaftsförderung 

Vorberatung 14.06.2018 

Rat der Stadt Geilenkirchen Entscheidung 04.07.2018 
 
 
Parkzeitregelung im Parkhaus hinter dem Rathaus 
 
Nach der Beratung im Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung wurde der 
von der Verwaltung vorgeschlagenen Kompromisslösung zugestimmt.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Parkzeitbeschränkung auf 1,5 Std. analog der Regelung für den Stadtkernbereich wird für 
das Parkhaus wieder eingeführt. 
 
Hiervon ausgenommen wird das Kellergeschoss mit 21 Parktaschen, die von der Verwaltung 
in Abstimmung mit dem Personalrat sowie der Gleichstellungsbeauftragten und der 
Schwerbehindertenvertretung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reserviert werden, 
die ihr Fahrzeug regelmäßig und in gewisser Häufigkeit für dienstliche Zwecke einsetzen bzw. 
einen sonstigen dringenden Bedarf geltend machen (z. B. Feuerwehrangehörige, häufige 
Außendienste, Schwerbehinderung). 
Diese Regelung wird gleichermaßen für die Parkflächen im Umfeld des Rathauses (Bereich 
zwischen Parkhaus, Rathaus und Musikschule) und der Stadtbücherei angewendet. 
Die reservierten Flächen werden dem berechtigten Personenkreis während der Dienstzeiten 
ohne Erhebung einer Miete zur Verfügung gestellt. 
 


